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1. Zweck 
 

Zur Verbesserung der Wohnqualität werden Massnahmen zur Verkehrsberuhigung 
ergriffen. Diese können den Rettungsdiensten und der Feuerwehr erhebliche 
Schwierigkeiten im Einsatz bringen. Das Anbringen von Pfosten, Schranken, Inseln, 
Bepflanzungen, Parkflächen etc. verunmöglicht vielfach die Zufahrt mit 
Rettungsfahrzeugen.  
 
Nach Artikel 58 der Brandschutznorm der „Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen“ 
(VKF) müssen Bauten und Anlagen für den raschen und zweckmässigen Einsatz der 
Feuerwehr jederzeit ungehindert zugänglich sein. Dieser Artikel ist zielorientiert 
formuliert und lässt einen gewissen Spielraum offen. 
 

2. Allgemeines 
 

Für die Zufahrten der Feuerwehren gelten folgende minimalen Grundanforderungen: 
• Jede Zufahrt ist mindestens als Notzufahrt auszugestalten, die den Notfalleinsatz 

der Feuerwehr jederzeit gewährleistet. Die Notzufahrt besteht in einem Zufahrtsweg 
oder einer entsprechend ausgestalteten tragfähigen Fahrspur. 
 

• Die Zugänge sind so nahe an die zu erschliessenden Grundstücke bzw. Bauten und 
Anlagen heranzuführen, dass ein wirksamer Einsatz der Feuerwehr möglich ist. 
 

• Die Festlegung der Zugangsart (Zufahrtsweg, Zufahrtsstrasse, Erschliessungsstrasse, 
nutzungsorientierte Sammelstrasse oder Gebäudezugang) erfolgt nach dem 
voraussichtlichen Verkehrsaufkommen und der Personenbelegung des Gebäudes. 
 

• Für Bauten und Anlagen mit grossem Verkehrsaufkommen, wie grosse 
Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe, Industrieanlagen und Grossparkanlagen, 
werden die Anforderungen an die Zugänglichkeit im Einzelfall festgelegt. 
  

• Abweichungen von dieser Weisung sind im baurechtlichen Entscheid zu begründen, 
und die entsprechenden Ersatzmassnahmen für einen effizienten Feuerwehreinsatz 
sind vorzugeben. 

 
 

3. Technische Anforderungen  
 

• Markierungen: Der Fahrstreifen muss auch in der Nacht oder im Winter (Schnee) 
erkennbar sein. 
 

• Die Anpflanzungen, Begrünungen usw. sind so zu wählen, dass die Mindestmasse 
nicht nachträglich reduziert werden. 

 
• Erleichterungen:  

Wenn es aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse unerlässlich ist, können im 
Einzelfall unter Vorbehalt der Notzufahrt geringere Anforderungen gestellt werden, 
insbesondere: 

� bei steilen Hanglagen; 
� im Interesse von Objekten des Natur- und Heimatschutzes; 
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• Unter demselben Vorbehalt sind Erleichterungen zulässig bei: 
� landwirtschaftlichen Heimwesen; 
� gemeinschaftlichen Parkierungslösungen; 
� separat geführter Rad- oder Fusswegerschliessung; 
� Fussgängerzonen. 

 
 
Begriffe: 
 
Feuerwehrzufahrten sind befestigte Flächen, die mit den öffentlichen Verkehrsflächen 
direkt in Verbindung stehen.  

Bewegungs- / Aufstellflächen sind befestigte Flächen für das Bewegen bzw. Aufstellen 
der Feuerwehrfahrzeuge und Geräte im Einsatz.  
 
 

4. Feuerwehrzufahrten (siehe grafische Darstellungen im Anhang) 
 
Bei der Umgebungsgestaltung von Gebäuden, Notzufahrten usw. sind folgende Masse 
einzuhalten: 
 

  
• Gewährleistete Durchfahrtbreite:    3.50 m 
• Gewährleistete Durchfahrtshöhe:    4.50 m 
• Äusserer Wendekreisdurchmesser:  25.00 m;  ergibt 12.50 m Radius 
• Innerer Wendekreisdurchmesser:  11.00 m;  ergibt   5.50 m Radius 
• Tragfähigkeit:  28.00 to 
• Maximale Steigung:    8% 

 
 

• Rettungsgeräte:  
Bauten und Anlagen mit Gebäudehöhen über 13 m (First-/Traufhöhe), ohne 
Sicherheitstreppenhäuser (Anhang 3): 
Ohne Sicherheitstreppenhaus muss mindestens eine gesamte Längsfassade vom 
Zugang aus für Autodrehleiter erreichbar sein (Abstand von der Fassade: mind. 7 
m/max. 14 m). 

 
 
• Absperrung:  

Sind in Feuerwehrzufahrten Sperrpfosten oder Sperrbalken angebracht, um das 
Parkieren von Fahrzeugen zu verhindern, so darf die Befahrbarkeit bei der Zufahrt 
mit Feuerwehrfahrzeugen nicht beeinträchtigt werden. Die Sperrvorrichtungen sind 
mit einem FWF-Schliesszylinder der Firma FAND AG, Frauenfeld (nicht KABA 5000 
oder ähnlich) zu versehen. Feuerwehrzufahrten sind mit ausreichend grossen 
Hinweisschildern zu kennzeichnen.  
 

 
  



Weisung FWF für Feuerwehrzufahrten, Zugänge Seite 4 von 8 

07.02.2014 / FaHU   

  

 

 
5. Aufstellflächen, speziell für ADL (Autodrehleiter) 

 
� Die vorgenannten Anforderungen gelten sinngemäss auch für Bewegungs- und 

Auf-stellflächen der Feuerwehr;  

� Punktlasten Stützen Autodrehleiter  11.00 to 
� Abstützbreite Autodrehleiter:     5.00 m  

Länge Aufstellfläche:  10.00 m  
� Arbeitsbereich Korb Autodrehleiter:  gemäss Anhang 4 

 

� Die Neigung der Fläche darf auf keine Seite mehr als 2% betragen;  

� Die Flächen müssen einem Auflagedruck von mindestens 80 N/cm2 standhalten;  

� Der Abstand von der Fassade muss bei einer Brüstungshöhe von 8-19 m 
mindestens 3,0 m und und bei der Autodrehleiter mindestens 7-14 m betragen;  

� Mindestens eine Gebäudeseite muss vollflächig innerhalb des maximalen 
Abstandes von 9 m (für Autodrehleiter 7-14 m) erreichbar sein;  

� Für Heime und Spitäler muss die Zufahrt für die Feuerwehr mindestens von zwei  

Seiten möglich sein;  

� Bei grösseren Gebäuden mit spezieller Nutzung sind die erforderlichen 
Massnahmen individuell festzulegen.  

 

• Schlauchlängen:  
� Bauten und Anlagen mit Gebäudehöhen bis 13 m ((First-/Traufhöhe) Anhang 1):  

80 m abgewickelte Schlauchlänge bis Eingang 
 

� Bauten und Anlagen mit Gebäudehöhen über 13 m (First-/Traufhöhe), mit oder 
ohne Sicherheitstreppenhäuser (Anhang 2 und 3): 

 40 m abgewickelte Schlauchlänge bis Eingang 
 
 
 
 
Diese Weisung bildet Bestandteil der Baubewilligung durch das Hochbauamt Frauenfeld. 
 
 
 
 
Feuerwehr Frauenfeld 
 
 
 
Fabrizio Hugentobler, Kommandant 
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Anhang 1:  
Gebäudehöhe bis 13m sowie Bauten und Anlagen ohne Räume mit grosser 
Personenbelegung  
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Anhang 2:  
Gebäudehöhe über 13m und/oder sowie Bauten und Anlagen, die Räume mit grosser 
Personenbelegung aufweisen, mit Sicherheitstreppenhäusern* 

 
 
* Begriffserklärung 
 
Sicherheitstreppenhäuser 
Sicherheitstreppenhäuser sind Treppenanlagen, die gegen das Eindringen von Rauch und 
Feuer besonders geschützt, auf jedem Geschoss nur durch Schleusen oder über ständig 
ins Freie offene Gänge und Vorplätze zugänglich sind. 
(Rauchdruckanlage/RDA nach EN 12101-6) 

 
Schleusen bei Sicherheitstreppenhäusern 
Schleusen zwischen Korridoren und Sicherheitstreppenhäusern werden mit 
Brandschutztüren abgeschlossen und mechanisch belüftet. Die Lüftung ist an der 
Sicherheitsstromversorgung anzuschliessen. 
(Quelle: VKF-Verzeichnis "Begriffe" © Copyright 2003 Berne by VKF / AEAI / AICAA) 
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Anhang 3:  
Gebäudehöhe über 13m und/oder sowie Bauten und Anlagen, die Räume mit grosser 
Personenbelegung aufweisen, ohne Sicherheitstreppenhäusern* 
 

 
 
 
* Begriffserklärung 
 
Sicherheitstreppenhäuser 
Sicherheitstreppenhäuser sind Treppenanlagen, die gegen das Eindringen von Rauch und 
Feuer besonders geschützt, auf jedem Geschoss nur durch Schleusen oder über ständig 
ins Freie offene Gänge und Vorplätze zugänglich sind. 
(Rauchdruckanlage/RDA nach EN 12101-6) 

 
Schleusen bei Sicherheitstreppenhäusern 
Schleusen zwischen Korridoren und Sicherheitstreppenhäusern werden mit 
Brandschutztüren abgeschlossen und mechanisch belüftet. Die Lüftung ist an der 
Sicherheitsstromversorgung anzuschliessen. 
(Quelle: VKF-Verzeichnis "Begriffe" © Copyright 2003 Berne by VKF / AEAI / AICAA) 
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Anhang 4:  
Grundsätzlich gelten die Werte, Masse in den Anhängen 1-3. Die Ausladung 
Autodrehleiter (ADL) der FWF mit Belegung von 2 Personen  (180 kg) beträgt: 

 
 
 

 


